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Zu BASS 12 • 5'l Nr. 4 
Ausnahmegenehmigungen zum Besuch ausländi 

scher oder internationaler Schulen 
RdErl d M1nistenurns fur Schule und We1terb1ldung 

V 13 09 2016 • 222-2 02 02-112773 
Bezug· 
Rd Erl d Ministeriums fur Schule Jugend und Kinder v 16 06 2005 
(BASS 12-51 Nr 4) 
Der Bezugserlass erhalt folgende Fassung 
Nach§ 34 Absatz 1 SchulG (BASS 1-1) besteht die Schulpflicht fur Kinder 
und Jugendliche mit deutscher oder mit auslandrscher Staatsangehong 
keit die m Land Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz oder gewohnilchen 
Aufenthalt oder ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstatte haben Die Schul 
pflicht rst grundsatzl1ch durch den Besuch einer deutschen Schule zu erful 
len sofern nicht eine anerkannte Erganzungsschule besucht wird (§ 34 
Absatz 5 Satz 4 SchulG) oder m Emzelfallen von der Schulaufstchtabehor 
de aus w1cht1gem Grund eine Ausnahme zugelassen wird (§ 34 Absatz 5 
Satz 3 SchulG) Bei dieser Entscheidung rst Felgendes zu beachten 

1 Ausiändische und internationale Schulen 
Bei den nichtdeutschen Schulen im Smne von§ 34 Absatz 5 Satz 2 SchulG 
lassen sich unterscheiden 
1 1 Schulen fur die Kmder von Angehangen der d1plomat1schen 
Vertretungen 
Diese Schulen werden m der Regel von Kindern und Jugendlichen be 
sucht, die nach voikerrecnmchen Grundsatzen nicht der Schulpflicht unter 
liegen 
1 2 Schylen fur die Kinder von Angehbngen der Stat1onierungs 
filfe1tkrafte 
rJ1ese Schulen werden ebenfalls m der Regel von Kindern und Jugendli 
chen besucht die von der Schulpflicht ausgenommen sind 
1 3 Sonstige ausland1sche oder internationale Schulen 
1 31 Sie smd anze1gepfllcht1ge Erganzungsschulen tm Sinne des § 116 
SchutG, wenn ihre Organisation und der Unterricht den m dem Jewe1l1gen 
auslandrschen Staat oder mternanonal geltenden Regelungen entspre 
chen dies rst bei auslandrschen Schulen durch eine Erklarung der zustan 
drgen auslandischen Schulbehorde oder der Botschaft des austandrschen 
Staates zu bestatipen 
1 32 Sie smd anerkannte Erganzungsschulen wenn ihnen diese Eigen 
schaft gemaß § 116 Absatz 3 SchuJG verliehen wurde 
U Schulen ,m Ausland 
Hrerbet handelt es sich im Regelfall um Schulen in unmittelbarer Nahe der 
deutschen Grenze 

2 Grundsatze 
Bei der Entscheidung uber die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung rst 
zu beruckstchuqen dass 

die allgemeine Schulpflicht fur alle Kinder und Jugendlichen e111e be 
stimmte M1ndestb1ldung gewahrle1sten soll 
die grundsatzhche Verpflichtung auch auslandrscher Kinder zum Be 
such einer deutschen Schule insbesondere rm Pnrnarbererch den Willen 
des Gesetzgebers zur Integration ausdruckt 
ein wichtiger Grund nicht allem m dem Wunsch gesehen werden kann, 
eine Schule im (grenznahen) Ausland oder eine auslandrsche oder in 
ternationale Schulen zu besuchen Vielmehr ist das öffentliche lnteres- 

' se an der Erfullung der Schulpflicht durch Besuch einer deutschen 
Schule mit dem tndividuahnteresse an einer Ausnahme und den nach 
teiligen Folgen bei ihrer Ablehnung abzuwäqsn 

3 Einzelfälle 
Berspielhaft lassen sich folgende Fallgruppen unterscheiden 
3 1 Kinder von Angehangen der diplomatrschen Vertretungen und der Sta 
tromerunqsstreitkrafte unterliegen nicht der Schulpflicht 
3 2 Bei Kindern und Jugendlichen, die sich nachwe!shch nur voruberge 
hend im Bundesgebiet aufhalten hegt ein Ausnahmegrund gemaß § 34 
Absatz 5 Satz 2 Buchstabe a SchulG vor Dies gilt fur den Besuch der 
Grundschule wie für den Besuch einer we1terfuhrenden Schule Fur Schul 
pfhcht1ge im Bildungsgang der Berufsschule kann eme Ausnahme nicht er 
teilt werden, wenn em Berufsausblldungsverhaltrns besteht 
3 3 Em Ausnahmegrund ist von vornherein gegeben, wenn eine anerkann 
te auslandrsche oder anerkannte mternanonale Erganzungsschule im Sin 
ne des § 116 Absatz 3 SchulG besucht werden soll Der Schulbesuch ist 
der Schulaufs1chtsbehorde durch den Schultrager gemaß § 34 Absatz 5 
Satz 4 SchulG anzuzeigen Eine Ausnahmegenehmigung im Einzelfall ist 
nicht erforderlich 

3 4 In den Fallen, m denen eine nicht anerkannte auslaodrsche oder nicht 
anerkannte mternanonale Erganzungsschule oder eine Schule nn Ausland 
besucht werden soll mussen m der Primarstufe besonders w1cht1ge Grun 
de vorliegen, die nach Abwäqen aller Umstande der Durchsetzung der 
Schulpflicht m der deutschen Schule vorgehen 
Besonders w1cht1ge Grunde smd z B m folgenden Fallen anzunehmen 
3 4 1 Das Kind zieht aus dem Ausland zu, wo es bislang eine entsprechen 
de Schule besucht hat, und es halt sich nur vorubergehend im Bundesge 
biet auf (z B bei nachwersltch bevorstehendem Umzug ms Ausland u A ) 
oder die Emghederung m das deutsche Schulsystem 1st nicht moghch 
3 4 2 Nach dem Zuzug aus dem grenznahen Ausland bleibt das Leben der 
Familie m der dortigen Kultur verwurzelt (soziale Kontakte, Familie Kmder 
betreuung nach der Schule, berufliche und kulturelle Orientierung) 
3 4 3 Das Kind w1rd den Schwerpunkt seiner Lebensbeziehungen spates 
tens nach zwei Jahren im Ausland haben und dies wird glaubhaft gemacht 
(z B durch Bescheinigung des Arbeitgebers) 
3 4 4 Nachwershcn soll von einem Elternteil(§ 123 SchulG) entweder eine 
Facharztausbildung absolviert oder eine befristete berufliche Tatiqkett aus 
geubt werden langstens fur sechs Jahre Eme Uberschreuunq dieses Zeit 
raums rst nur zulasss; wenn die Ausbildung oder befristete Tatiqkart ver 
langert werden muss ohne dass dies von vornherein absehbar war Die 
Ausnahmegenehmigung 1st in der Regel befristet zu erteilen nach Jeweils 
zwei Jahren 1st zu prufen, ob die Voraussetzungen fur die Ausnahmege 
nehmigung noch vorliegen 
3 4 5 Besondere personhche Umstande unter Beruckeichnqunq des deut 
schen Schulangebots rechtfertigen den Besuch einer Schule im Ausland 
(vgl Nr 1 4) Dabei rst z B zu beruckstchuqan. ob Deutsch Untarnchts 
sprache ist, ein deutschsprachiges Umfeld besteht oder Regelungen zur 
Anerkennung von schulischen B1ldungsabschlussen und Berechtigungen 
bestehen, so dass dem Inteqrationserforderrus genug! wird 

4 Verfahren 
4 1 Bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Besuch einer 
austancrschen oder mternatronaien Erganzungsschule oder einer Schule 
nn Ausland sind die Eltern schriftlich daruber zu belehren, dass an dieser 
Schule nicht die Abschlusse erreicht werden kennen, die das deutsche 
Schulwesen vorsieht und dass em spaterer Ubergang auf deutsche 
Schulen wegen untersctusdhcher Lehrplane und Lerninhalte erschwert rst 
Gleiches gilt fur die Anerkennung der Abschlusse m Bezug auf die Hoch 
schulzugangsberecht1gung 
4 2 Ausnahmegenehmigungen kennen nur fur die unter Nummern 1 1 bis 
1 4 aufgefuhrten Schulen und unter der Voraussetzung erteilt werden, 
dass der Schultrager der auslandrschen oder mtemanonelen Schule 
schriftlich die Aufnahmebereitschaft erklart hat 
Der Runderlass des Mnustenums fur Schule, Jugend und Kinder vom 
16 06 2005 (BASS 12-51 Nr 4) wird aufgehoben 
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